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3. Der drit Arthikhel. Hadt ein amman, rath und gantze

gemeint innen selbst vorbehaltenn über alles, daß kheiner inn unser

gemeint nit züchen soll, on verwilligung ouch gunst ond wissen
und willen eines Ammans, raths und gantzen gemeint.

4. Zuo dem vierten haunt wir ouch einheillig (einstimmig) uff-
gesetzt, daß kheiner inn unser gemeint sin huß oder anders (à)
hüser als ein Vogt niemant hinlassen soll, one wissen und willen
eins Ammans und gantzen Raths.

Schlußformel.
Der Ammann Castrisch besiegelt die Urkunde mit dem Gemeindesiegel

von Flims.
I. C. Muoth.

Wölfe in Hrauvünden.
Bekanntlich enthält das Landbuch von Davos eine förmliche

Jagdordnung gegen die Wölfe. Sogenannte Wolfsgarne wurden an

verschiedenen Orten aufbewahrt. Löwen- und Wolfsschädel prangten
s. Z. als Trophäen am Martinsplatz in Chur und am Rathause zu
Davos. In der jüngst in diesem Blatte zum ersten Male veröffentlichten

Chronik rätischer Sachen von Hans Keyser steht die Notiz, daß

am 9. Tag Christmonat 1639 von einer Mannschaft der IV Dörfer
an einem Tage in der Ochsenweid (bei Zizers) 4 Wölfe gefangen
worden seien. Im Landesarchiv befindet sich ferner unter den

Handschriften eine Bescheinigung des Landammanns Caprez vom 17. Jan.
1739, daß Christ. Caduff aus der Landschaft Disentis (Brigelser
Kirchhöre) auf bemeldtem Territorio einen Wolf gefangen und erlegt
habe. Chr. Caduff erhielt dafür vom Bundsschreiber Schwarz eine

Belohnung von 12 Gulden. Damals scheinen die Wölfe namentlich

auf dem Gebiet der Gemeinde Untervaz großen Schaden verursacht zu

haben. In einem Schreiben an den Bundspräsidenten wird die Summe des

Schadens und der Unkosten der Wölfe halber im Jahre 1739 auf über

1000 fl. geschätzt. Die Tiere seien von der Schweizer Seite hergekommen,

weshalb sich die Obrigkeit entschließen mußte, Jäger in die Gänge oder Pässe

auf dem Berg zu postieren. Diese Jäger kosteten zirka fl. 60. Die Obrigkeit
hatte es unterlassen, die Gemeinde darum anzufragen; erstere kam daher in
einige Verlegenheit und ersuchte deshalb um einen Beitrag aus der Landeskassa

an obige fl. 60. 8. L.
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